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Unbekannte, ungenannte Heilige

- Gedanken zu Allerheiligen
Kein kirchliches Verfahren

wurde angestrengt,
um sie heilig zu sprechen.

Keine Wunder wurden ihnen nachgesagt.

Wir wissen nicht, wie sie aussahen.
Wir kennen ihr Leben nicht

Wir flehen sie nicht um ihre Fürbitte an.
Wir kennen nicht einmal ihren Namen.

Aber es gab sie und gibt sie:
Männer und Frauen,

verheiratet oder auch nicht,
gewiss nicht fehlerlos,

aber guten Willens.

Unzählige sind längst tot.
Unzählige leben heute

mitten unter uns.
Unbemerkt.

Menschen
wie du und ich.

von Gisela Baltes, 
www.impulstexte.de 
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REDAKTIONSSCHLUSS
immer dienstags um 6 Uhr

Bitte beachten Sie die Ankündigungen 
im Blättle!

APOTHEKENDIENST
(von 08:30 bis folgenden Tag 08:30 Uhr) 
Die Dienste der Apotheken in Baden- Würt-
temberg können auch tagesaktuell unter 
https://www.lak-bw.de/ 
Notdienstportal abgerufen werden.

Samstag, 01.11.2025 - Allerheiligen

Löwen-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstraße 49, 

78532 Tuttlingen, Telefon 07461/2434

Rathaus-Apotheke Meßstetten, Ebinger Straße 

2, 72469 Meßstetten, Telefon 07431/6710

Sonntag, 02.11.2025

Engel-Apotheke Spaichingen, Angerstraße 2, 

78549 Spaichingen, Telefon 07424/93210

Schwarzwald-Apotheke Villingen, Niedere Stra-

ße 52, 78050 Villingen-Schwenningen, 

Telefon 07721/26133

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
(Freitag 18:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr) 

Samstag, 01.11.2025 /Sonntag, 02.11.2025 
Dres. Hipp Fridingen a. d. Donau, Unterer Damm 26, 
78567 Fridingen, Telefon 07463/57521

Immer aktuell:
www.boettingen.de

MARKTSTAND 
in Böttingen, dienstags  
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

KÄSE- & SPEZIALITÄTENWAGEN 
in Böttingen, dienstags von 10:00 Uhr  
bis 13:00 Uhr (vierzehntägig, ungerade 
Wochen) 

SPRECHZEITEN DER  
GEMEINDEVERWALTUNG
Montag 13:15 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag 08:00 Uhr – 11:00 Uhr

Donnerstag   13:15 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag          08:00 Uhr – 11:00 Uhr

Für einen reibungslosen Ablauf wird jedoch um 
eine vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Wir sind erreichbar: 
Bürgermeister Buggle  93050
E-Mail: benedikt.buggle@boettingen.de   

Sekretariat / Standesamt,  
Nicole Villing 930511   
E-Mail:  rathaus@boettingen.de oder  
nicole.villing@boettingen.de  

Meldeamt, Sonja Hipp 930512  
E-Mail: sonja.hipp@boettingen.de

Telefax: 930525
http://www.boettingen.de

FREIW. FEUERWEHR BÖTTINGEN  
Kommandant Benjamin Flad 
Feuerwehrhaus Spaichinger Weg 10, 
www.feuerwehr-boettingen.de

Im Notfall Alarmierung durch  
Notrufnummer 112!

FORSTREVIER BÖTTINGEN
Revierleiter Rolf Mauthe 07424/504062 
Mobil : 0162/290 3870, Fax : 07424/504061 
E-Mail : r.mauthe@landkreis-tuttlingen.de

NOTRUFE
Feuerwehr  112 

Notruf  110 

Bereitschaftsdienst Polizei 07424 93180 
Polizeirevier Spaichingen, Hauptstraße 79  
Telefax: 07424 9318109 

NetzeBW GmbH  0800 3629-477 
kostenlose Störungsnummer 

Gemeinnützige Sozialstation  07424 48 58 
Spaichingen-Heuberg e. V.  
Kranken-, Alten- und Familienpflege

Gesundheitsnetz Heuberg
Sprechzeiten in Böttingen
Monatlich finden montags von 14:30 bis 15:30 
Uhr. Sprechzeiten im Rathaus statt. Der genaue 
Termin wird im Mitteilungsblatt und auf der Home-
page des Gesundheitsnetzes bekannt gegeben. 
Frau Hermle-Wehl steht hier persönlich für Ihre 
Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Darüber hinaus ist Frau Hermle-Wehl 
unter der Telefonnummer 0162 461 3957 oder per  
E-Mail: v.hermle-wehl@gn-heuberg.de erreichbar.

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
- LANDKREIS TUTTLINGEN   
Rettungsdienst 112 

Allgemeiner Notfalldienst 116117 
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und  
HNO-ärztlicher Notfalldienst)

Kinderärztlicher  
Notfalldienst  01805 19292-370 

Zahnärztliche Notrufnummer  
Wochenenden u. FT 0180 3 222 555-20

Allgemeine Notfallpraxis  
Villingen-Schwenningen,  
Klinikstraße 11, Villingen-Schwenningen   
Die Notfallpraxis ist am Mittwoch von 18 – 20 Uhr, 
am Freitag von 16 – 20 Uhr und an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen von 9 - 19 Uhr geöffnet. 

Kinder-Notfallpraxis  
Villingen-Schwenningen,  
Klinikstraße 11, Villingen-Schwenningen   
Die Notfallpraxis ist am Montag - Donnerstag von 
19 - 21 Uhr, am Freitag von 18 – 21 Uhr und an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 – 21 Uhr 
geöffnet. 

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis  
am Schwarzwald-Baar-Klinikum,  
Klinikstraße 11, Villingen-Schwenningen  
(1. OG Hauptgebäude)  
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10:00 Uhr bis 
20:00 Uhr (ohne Voranmeldung)

Notfallpraxis am Klinikum Tuttlingen,  
Zeppelinstraße 21, Tuttlingen 
Die Notfallpraxis ist am Montag, Dienstag und Don-
nerstag von 19 bis 21 Uhr, am Mittwoch und Freitag 
von 18 bis 21 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Fei-
ertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Akut erkrankte 
Patienten können ohne vorherige Anmeldung direkt 
in die Notfallpraxis kommen. 

SOZIALE BERATUNGSSTELLEN 

Fachstelle Sucht des bwlv  07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen

Phönix gemeinsam gegen  
sexuellen Missbrauch e. V.  07461 770 550  

MiKaDo  07429 930516  
auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar  
Email: mikado.boettingen@gmx.de  
Geschäftsstelle Böttingen, Allenspacher Weg 2  
Bürozeit: Dienstag, 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 

Hospizgruppe Heuberg 0171 1413876 

MÜLLABFUHR 
Freitag, 31.10.2025 – Biomüll

Grünschnittannahmestelle 

Sommeröffnungszeiten: 

Mobile Grünschnittsammelstelle Böttingen

Bubsheimer Straße 6 (Fam. Marquart)

Von 12. März 2025 bis 08. November 2025

Samstag: 09:30 – 10:30 Uhr 

Grünguthof Königsheim

Von 12. März 2025 bis 08. November 2025

Mittwoch u. Freitag: 17:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 17:00 Uhr 

Wertstoffhof und Grünguthof Wehingen

Von 10. März 2025 bis 08. November 2025

Dienstag und Donnerstag: 15:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 9:00 bis 12:00 Uhr 

Reklamationen zur Müllabfuhr

ALBA Schwarzwald GmbH, 78655 Dunningen

Telefon: 07403/9294-0 

Die Entsorgung der Wertstoffe wird jedoch nicht von 

der Firma ALBA, sondern von der REMONDIS Süd 

GmbH, DSD Hotline 0800–1223255, durchgeführt.
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Geburtstagsjubilare im 
November 2025
Wir gratulieren allen Jubila-
ren, die im Monat November 
geboren sind, zum Ehrentag 
und wünschen für den weite-
ren Lenbensweg von Herzen 
alles Gute, stets beste Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Meldeamt nicht besetzt
Das Meldeamt ist von Montag, den 10. 
November 2025 bis einschließlich Frei-
tag, den 14. November 2025 nicht be-
setzt. Ab Montag, den 17. November 2025 
ist das Meldeamt wieder für Sie erreichbar.
Wir bitten und Ihr Verständnis und um 
Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung.

Besprechung  
Veranstaltungskalender 2026
Am Montag, 3. November 2025 um 18:15 
Uhr sind die Vertreter der Böttinger Ver-
eine und Organisationen in den Sitzungs-
saal des Rathauses eingeladen, um den 
Veranstaltungskalender 2026 und weitere 
Themen zu besprechen. So sollen Ter-
minüberschneidungen möglichst frühzei-
tig vermieden werden. Gleichzeitig kann 
diesen Terminen bei der Hallennutzung 
Vorrang eingeräumt werden. Sollten die 
jeweiligen Vereins- und Organisationsvor-
stände nicht anwesend sein können, ist die 
Entsendung eines Stellvertreters hilfreich.
Gerne können die Termine auch vorab 
per Email an rathaus@boettingen.de zu-
gesandt werden.
Benedikt Buggle
Bürgermeister
 

Wohnung in zentraler Ortslage 
zu vermieten
Die Gemeinde Böttingen vermietet zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Woh-
nung im Gebäude Hauptstraße 11. Diese 
befindet sich im zweiten Obergeschoss 
und hat eine Fläche von rund 60 m². Sie 
besteht aus zwei Zimmern, Bad sowie 
einem kleinen Vorratsraum. Außerdem 
gehören zwei Stellplätze zur Wohnung. 
Die vorhandene Küchenzeile ist vom Vor-
mieter zu übernehmen.
Die monatliche Kaltmiete beträgt 505 
Euro. Hinzu kommen Nebenkosten von 
aktuell rund 120 Euro/Monat.
Interessenten melden sich bitte bis zum 
12. November 2025 an rathaus@boettin-
gen.de unter Angabe des Namens, des 
derzeitigen Wohnsitzes, der Arbeitsstelle 
und der Personenanzahl im Haushalt.
Rückfragen beantworten wir gerne.
Ihre Gemeindeverwaltung

Bekanntmachungen
Bekanntmachung nach § 44 Ab-
satz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz
Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten zum Zwecke der Information der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
bei Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen, an 
denen auch ausländische Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürger teilnehmen 
können, dürfen die Meldebehörden die in 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) bezeichneten Daten (Familienna-
me, Vornamen, Doktorgrad und derzeiti-
ge Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache) sowie die 
Angaben über die Staatsangehörigkeiten 
dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger nutzen, um ihnen Informationen von 
Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen zuzusen-
den, vgl. § 2  Absatz 3 des baden-würt-
tembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz (BW AG-BMG).
Die betroffenen Personen haben das 
Recht, der Nutzung ihrer Daten zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der 
Gemeinde Böttingen, Allenspacher Weg 
2, 78583 Böttingen eingelegt werden. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Bekanntmachung nach § 50 Ab-
satz 1 Bundesmeldegesetz
Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Parteien, Wählergruppen 
u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmelde-
gesetz (BMG) darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegis-
ter erteilen. Die Auswahl ist an das Le-
bensalter der betroffenen Wahlberech-
tigten gebunden. Die Auskunft umfasst 
den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese 
Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die 
Person oder Stelle, der  die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch kann bei der Ge-
meinde Böttingen, Allenspacher Weg 2, 
78583 Böttingen eingelegt werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an das Bundesamt für Per-
sonalmanagement der Bundeswehr

Nach §58 b des Soldatengesetzes (SG) 
können sich Frauen und Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern Sie hierfür tauglich 
sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund  § 58c Abs. 1 des SG jährlich bis 
zum 31. März folgende Daten zu Perso-
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden:
1. Familienname,
2. Vorname,
3. gegenwärtige Anschrift

Nach § 58c Abs. 1 SG unterbleibt die Da-
tenübermittlung, wenn die Betroffenen 
ihr nach § 36 Abs. 2 Satz 1 Bundesmel-
degesetz (BMG) widersprochen haben. 
Die Betroffenen die eine Übermittlung 
Ihrer Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
nicht wünschen, werden gem. § 36 Abs. 
2 Satz 1 BMG gebeten, dies innerhalb 
eines Monats nach Veröffentlichung bei 
der Gemeinde Böttingen schriftlich oder 
im Rahmen einer persönlichen Vorspra-
che mitzuteilen (Rathaus Böttingen, Al-
lenspacher Weg 2, 78583 Böttingen)

Bekanntmachung nach § 50 Bun-
desmeldegesetz
Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an eine öffentlich-rechtli-
che Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 
42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des 
badenwürttembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 
18 Meldeverordnung aufgeführten Daten 
der Mitglieder einer öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft an die betref-
fenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die 
Familienangehörigen (Ehegatten, min-
derjährige Kinder und die Eltern von min-
derjährigen Kindern), die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft angehören. Die Daten-
übermittlung umfasst zum Beispiel Anga-
ben zu Vor- und Familiennamen, früheren 
Namen, Geburtsdaten und Geburtsort, 
Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 
42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch gegen die Datenüber-
mittlung verhindert nicht die Übermittlung 
von Daten, die für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts benötigt werden. Diese 
Zweckbindung wird der öffentlich-recht-
lichen Gesellschaft als Datenempfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt.

Amtliche Mitteilungen
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Der Widerspruch kann bei der Gemeinde 
Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 
Böttingen eingelegt werden. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 

Widerspruch gegen die  
Übermittlung von Daten an  
Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gem. § 50 Absatz 
3 Bundesmeldegesetz (BMG() Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18.Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft  erteilen über den Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für 
die Herausgabe von Adressbüchern (Ad-
ressenverzeichnisse in Buchform) ver-
wendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde 
Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 
Böttingen eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf.
 

Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten aus Anlass von 
Alters- oder Ehejubiläen an Man-
datsträger, Presse oder Rundfunk 
und gegen die Datenübermittlung 
an das Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Meldere-
gister über Alters - und Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach 
§ 50 Abs.2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, 
Vornamen, sowie Datum und Art des Ju-
biläums.
Altersjubiläen sind der 70.Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab 
dem 100.Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag. Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber 
hinaus gem. § 12 Meldeverordnung dem 
Staatsministerium zur Ehrung von Al-
ters- und Ehejubiläen durch den Minister-
präsidenten Daten der Jubilarinnen und 
Jubilare aus dem Melderegister. Davon 
umfasst sind z.B. der Familienname, Vor-
name, Anschrift sowie das Datum und die 
Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bis spätestens 
01.12.2025 mit dem Antrag auf Sperrver-
merk  bei der Gemeinde Böttingen, Al-
lenspacher Weg 2, 78583 Böttingen ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Böttingen, den 27. Oktober 2025
Benedikt Buggle
Bürgermeister

Antrag auf Sperrvermerke (Übermittlungssperren)
 
Name:
 

  
Vorname:
 

  
Geburtsdatum:
 

  
Anschrift:
 
 
 

Gemäß den §§ 36/42/50 Bundesmeldegesetz (BMG) wünsche ich
 
[ ] keine Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder
 Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
 (Name, Vorname, Anschrift, Datum und Art des Jubiläums),
 
[ ] keine  Urkundenanforderung beim Staatsministerium bei Alters-
 oder Ehejubiläen (Urkundenanforderungssperre - § 9 MVO),
 
[ ] keine  Nutzung oder Weitergabe meiner Daten (Name, Vorname,
 Anschrift, Tod) an Parteien, Wählergruppen und Träger
 von Wahlvorschlägen,
 Zusätzlich bei Unionsbürgern (§ 2 Abs. 3 BW AGBMG):
 Keine Nutzung meiner Daten (Name, Vorname, Anschrift, Staat,
 Tod) für die Zusendung von Informationen der Parteien,
 Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen,
 
[ ] keine  Datenübermittlung an das Bundesamt für Personal-
 management der Bundeswehr (bis zum 17. Lebensjahr),
 
[ ] keine  Veröffentlichung meiner Daten (Name, Vorname, An-
 schrift) in Adressbüchern und ähnlichen Nachschlagewerken,
 
[ ] keine  Datenübermittlung an die öffentl.-rechtl. Religions-
 gemeinschaften, soweit die Daten nicht für Zwecke der Steuer-
 erhebung benötigt werden. Diese Sperre gilt nur für Familien-
 mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentl-rechtl.
 Religionsgemeinschaft angehören.
 

Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentl.-
rechtl. Religionsgemeinschaften übermittelt werden, können
Sie der Veröffentlichung Ihrer Daten durch die Kirche beim
zuständigen Pfarramt widersprechen.
 
 
 

Datum, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
 

Die Sperrvermerke wurden in das Melderegister eingetragen:
 
 
 

 

Bearbeitet (Datum, Unterschrift)
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Die Gemeindekasse informiert
über die Fälligkeit der Abschlagszahlun-
gen der Grundsteuer für das Jahr 2025. 
Die Grundsteuer ist vierteljährlich zum 
15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. fällig. 
Wir werden die 4. Abschlagszahlung zum 
15.11.2025 bei Kunden mit Einzugser-
mächtigung vom Konto abbuchen. Bitte 
nehmen Sie als Barzahler die Überwei-
sung der Abschlagssumme vor. 

Vorsicht vor Frostschäden  
an Wasserleitungen und  
Wasserzählern
In der kalten Jahreszeit kommt es immer 
wieder zu erheblichen Frostschäden an 
privaten Wasserleitungen und Wasser-
zählern. Meist genügen schon wenige 
Handgriffe, um unangenehme und kost-
spielige Schäden zu vermeiden:
• Nicht benötigte Leitungen – wie z. B. 

Gartenleitungen oder Leitungen in Hof, 
Ställen, Dachbodenräumen und Garagen 

– im Spätherbst schließen und bis zum 
Hauptsperrhahn vollständig zu entlee-
ren. Das Entleerungsventil sollte ständig 
geöffnet bleiben.

• Außentüren und Fenster von Kellerräu-
men mit Wasserleitungen und -zählern 
geschlossen halten. Zerbrochene oder un-
dichte Scheiben ersetzen. Türen abdich-
ten, damit Luftdurchzug vermieden wird.

• Besonders frostgefährdete Leitungstei-
le, wie Kellerleitungen, Ventile und Was-
serzähler mit Isolierstoffen umwickeln. 
Hierzu eignen sich Stroh, Säcke, Torfmull, 
Sägespäne, Holz- oder Glaswolle. Die 
Dämmstoffe sind unbedingt trocken zu 
halten.

• Wasserzählerschächte im Freien gut ab-
decken und durch Einlegen von Stroh 
gefüllten Säcken oder anderen Isolier-
stoffen gegen Frosteinwirkung schützen. 
Absperrhähne und Wasserzähler sollten 
zugänglich bleiben. Deshalb sollte der 
Dämmstoff auf einer herausnehmbaren 
Einlage (Holzplatte mit Griff) gelagert 
werden.

• Bei mehreren Wochen Abwesenheit emp-
fiehlt es sich, die Thermostatventile der 
Heizkörper aller Räume wenigstens auf 
Frostschutz (*) einzustellen. Ist dies nicht 
möglich, müssen die Wasserleitungen auch 
im Wohnungsbereich entleert werden.

Kommt es dennoch einmal zu einem Ein-
frieren von Wasserleitungen, eignen sich 
heißes Wasser, heiße Tücher, Heizmatten 
oder Heizlüfter zum Auftauen. Um größe-
re Schäden abzuwenden, sollte sicher-
heitshalber ein Installateur als Fachmann 
zu Hilfe gerufen werden. Denn eingefro-
rene Leitungen sind umgehend aufzutau-
en, da die Sprengwirkung des Eises mit 
der Ausweitung des Eispfropfens wächst.

Auf gar keinen Fall Infrarotstrahler oder 
offenes Feuer, wie Kerzen, Schweiß-, 
Löt- oder Gasbrenner verwenden. In 
diesem Fall riskiert man nicht nur das 
Platzen der Leitung, sondern auch noch 
einen Brandschaden.

Ihr Bürgermeisteramt

Kreisseniorenrat fordert:  
Politik muss das Klinikum  
weiter stärken
Für ältere Menschen hat eine gute me-
dizinische Versorgung oberste Priorität. 
Folgerichtig betont Anton Stier, Vorsitzen-
der des Tuttlinger Kreisseniorenrats, die 
Bedeutung und den Wert des Klinikums 
Landkreis Tuttlingen für seine Generati-
on. Nicht nur, weil der Kreisseniorenrat 
hier seine Hauptversammlung abhielt, 
sondern weil im Klinikum „hervorragende 
Arbeit“ auf allen Ebenen geleistet werde.
 
In Zeiten, wo die Krankenhäuser im Ge-
sundheitssystem unterfinanziert sind, 
stellt das Klinikum Landkreis Tuttlingen 
(KLT) zuverlässig und in hoher Qualität 
seinen Versorgungsauftrag für 145.000 
Menschen im Kreisgebiet sicher. „Damit 
ist das Klinikum eine wichtige Anlaufstelle 
für uns Senioren“, so Anton Stier, der mit 
dieser Feststellung die Forderung an die 
Politik verknüpfte, die Institution weiter 
zu stärken und in der Unterstützung für 
das Klinikum nicht nachzulassen. Dass 
der Rückhalt des Trägers und politischer 
Entscheider elementar ist, machte Dr. 
Sebastian Freytag deutlich, Geschäfts-
führer des Klinikums. „Die Rahmenbe-
dingungen sind schwierig“, konstatierte 
er mit Blick auf die derzeitige Situation in 
der Kliniklandschaft.
 
Der Kreisseniorenrat hat einen nicht zu 
unterschätzenden politischen Einfluss 
– Kreis-Sozialdezernent Bernd Mager 
brachte es auf den Punkt: „Jeder dritte 

Bewohner des Landkreises Tuttlingen 
ist über 60 Jahre alt. Damit sind die Se-
nioren eine wichtige Zielgruppe unserer 
Sozialpolitik, und daher sind die politi-
schen Impulse, die uns der Kreissenio-
renrat immer wieder gibt, sehr wertvoll!“ 
Tatsächlich sind die Wünsche und Be-
dürfnisse der Senioren Ausgangspunkt 
und Grundlage der Altenhilfeplanung; 
ihre Beteiligung über das Gremium, dem 
mehr als 60 Vereinigungen im Landkreis 
angeschlossen sind, gewährleistet, dass 
immer wieder förderliche Projekte entwi-
ckelt und Initiativen angestoßen werden.
 
Im Rahmen der Hauptversammlung be-
fassten sich die Mitglieder des Senio-
renrats nicht nur mit der „großen“ Ge-
sundheitspolitik im Allgemeinen, sondern 
auch mit einem sehr konkreten Thema 
aus diesem Bereich im Besonderen: mit 
der elektronischen Patientenakte. Das 
ist eine digitale Sammlung persönlicher 
Gesundheitsdaten wie Befunde, Arzt-
briefe und Medikamentenlisten, die nach 
dem Willen des gesetzgebers medizini-
schen Mehrwert schaffen soll. Anfang 
des Monats wurde sie für alle gesetzlich 
Versicherten mit der Möglichkeit des Wi-
derspruchs verpflichtend eingeführt. Als 
Fachmann zum Thema erklärte Werner 
Reisbeck, Leiter des Tuttlinger AOK-Kun-
dencenters, den Senioren die Neuerung 
im Detail: Patienten können selbst ent-
scheiden, wer wie lange auf welche In-
formationen zugreifen darf. Ein Mehrwert 
der elektronischen Patientenakte resul-
tiere aus der Tatsache, dass man über 
eine App oder andere Online-Angebote 
jederzeit Einsicht zum Beispiel in ärztli-

che Befunde und Medikamentenpläne 
nehmen könne.
 
Einsicht in die Finanzen des Seniorenrats 
hatten kurz zuvor die Kassenprüfer ge-
nommen und bescheinigten nun Kassie-
rer Karl-Josef Dehé tadellose Arbeit. Er 
gab nun sein Amt allerdings aus Alters- 
und Gesundheitsgründen ab. Zu neuen 
Kassiererin wählte die Versammlung 
Helen Kellner aus Spaichingen. 

Karl-Josef Dehé wurde vom Vorsitzenden Anton 
Stier aus dem Amt des Kassierers verabschiedet, 
während Helene Kellner vom zweiten Vorsitzenden 
des Kreisseniorenrats Oliver Butsch als Dehés Nach-
folgerin mit Blumen begrüßt wurde (von links).
 

Landratsamt am 4. November 
geschlossen  
Am Dienstag, 4. November 2025, bleibt 
das Landratsamt Tuttlingen und seine 
Außenstellen bis 13:00 Uhr aufgrund der 
jährlichen Personalversammlung für den 
Besucherverkehr geschlossen.
Das Landratsamt bittet um Verständnis.

Landratsamt Tuttlingen
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Vorübergehende Schließung der 
Unterhaltsvorschusskasse im 
Zuge der Systemumstellung
Im Amt für Familie, Kinder und Jugend 
wird derzeit das Fachverfahren umge-
stellt. Als erster Arbeitsbereich ist die 
Unterhaltsvorschusskasse von dieser 
Umstellung betroffen.
 
Da im Rahmen dieser Umstellung auch 
die Zahlbarmachung von Leistungen an 
Bürgerinnen und Bürger betroffen ist, 
handelt es sich um einen besonders sen-
siblen und komplexen Prozess. Um die 
erforderlichen Mitarbeiterschulungen 
sowie die technischen und organisatori-
schen Anpassungen sorgfältig und rei-
bungslos durchführen zu können, ist eine 
vorübergehende Schließung der Unter-
haltsvorschusskasse erforderlich.
 
Die Unterhaltsvorschusskasse bleibt 
daher im Zeitraum vom 4. November bis 
einschließlich 12. November geschlossen. 
Das Landratsamt bittet um Verständnis für 
diese Maßnahme, die der Qualitätssiche-
rung und der künftigen Effizienz dient.
 

Landkreis Tuttlingen regelt die 
Altkleidersammlung derzeit 
übergangsweise über die  
Wertstoffhöfe
Aufgrund der Insolvenz eines bisherigen 
Verwerters und der derzeitigen Situation 
auf dem gesamten Textilmarkt, die es zu-
nehmend schwieriger macht, Altkleider zu 
verwerten wurden in den letzten Wochen 
viele Altkleidercontainer im Landkreis 
Tuttlingen abgebaut.  Als Reaktion darauf 
hat die Landkreisverwaltung eine Über-
gangslösung geschaffen, die seit Montag, 
22. September 2025, angeboten wird.
 
Gut erhaltene Kleidungsstücke und Schu-
he können kostenlos auf allen Wertstoff-
höfen im Landkreis abgegeben werden. 
Das Angebot wird von den Bürgerinnen 
und Bürgern bereits gut genutzt. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Wert-
stoffhöfe prüfen vor Ort die abgegebene 
Kleidung auf ihre Weiterverwertbarkeit. 
Kleidungsstücke, die nicht den Anforde-
rungen entsprechen, werden in speziell 
bereitgestellten Containern gesammelt 
und als Restmüll entsorgt. Stellenweise 
kann es auch vorkommen, dass die Cont-
ainer für die gute Ware überfüllt sind, so-
dass in dem Fall die Textilien ebenso in 
der Absetzmulde zu entsorgen sind.
 
Wichtige Hinweise für die Abgabe:
Die Abgabe ist auf haushaltsübliche Men-
gen (etwa 5 bis8 Kleidungsstücke) be-
grenzt. Stark verschmutzte, beschädigte 
und nicht tragbare Kleidung, soll auch 
weiterhin zu Hause über die Restmüllton-
ne entsorgt werden. Die Kleidung ist lose 
(nicht in Säcken) anzuliefern, damit eine 
Sichtprüfung erfolgen kann.

Folgende Anforderungen müssen erfüllt 
sein, um eine sinnvolle Wiederverwer-
tung zu gewährleisten:
- Kleidung: Sie muss frei von Flecken, 
Rissen oder Löchern und in einem guten 
Zustand sein. Einfache Gebrauchsspuren 
sind akzeptabel, die Kleidung sollte aber 
grundsätzlich noch tragbar sein.
- Schuhe: Diese müssen ebenfalls sauber 
und gut erhalten sein. Abgenutzte oder 
stark beschädigte Schuhe können nicht ver-
wertet werden. Ebenso ist es wichtig, dass 
die Paare vollständig abgegeben werden.
 
Derzeit erarbeitet die Landkreisverwal-
tung ein tragfähiges Konzept zur dau-
erhaften Getrenntsammlung von Alt-
textilien. Ziel ist es, eine nachhaltige, 
rechtssichere und vor allem komfortable 
Entsorgungsstruktur zu etablieren.
 
Für Fragen zur Übergangslösung oder 
zur Kleiderabgabe stehen die Ansprech-
partner des Amtes für Abfallwirtschaft 
und Deponien des Landkreis Tuttlingen 
gerne zur Verfügung.
 
Standorte der Wertstoffhöfe im
Landkreis Tuttlingen:
-  Wertstoffhof Talheim:  

Im Brenntenwäldle 2, 78607 Talheim
-  Wertstoffhof Aldingen:  

In Kuhlen 1, 78554 Aldingen
-  Wertstoffhof Tuttlingen:  

Unterm Hasenholz, 78532 Tuttlingen
-  Wertstoffhof Wehingen:  

Reichenbacher Straße, 78564 Wehingen
-  Wertstoffhof Geisingen:  

Tuttlinger Straße, 78187 Geisingen
-  Wertstoffhof Mühlheim:  

Mühlheim an der Donau, Am Lippach
 
Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und 
weitere Informationen können auf der 
Abfall-App und der Website des Amtes 
für Abfallwirtschaft und Deponien (www.
abfall-tuttlingen.de) eingesehen oder per 
E-Mail unter abfallberatung@landkreis-tutt-
lingen.de sowie telefonisch unter 07461-
926 3400 in Erfahrung gebracht werden.

Wertvolle Infos zum Gelenker-
satz am Sonntag, 9. November, 
im Klinikum
Arthrose ist die weltweit häufigste Gelen-
kerkrankung. Über 65 Jahren plagen sich 
knapp die Hälfte aller Frauen und fast ein 
Drittel der Männer damit. Neue Lebensqua-
lität bringt in vielen Fällen ein künstliches 
Gelenk, in der Fachsprach „Endoprothese“ 
genannt. Für Interessierte veranstaltet das 
Klinikum Landkreis Tuttlingen (KLT) deshalb 
am Sonntag, 9. November, von 9 bis 13 Uhr 
einen Endoprothetik-Informationstag.
 
Dabei gibt es ärztliche Tipps und Infor-
mationen aus erster Hand und die Mög-
lichkeit, moderne Implantate anzusehen 
und auch mal in die Hand zu nehmen. 
Denn parallel zu einem hochkarätigen 
Vortragsprogramm läuft auch die Pro-
duktschau „Endoprothetik zum Anfas-
sen“ mit einer Reihe führender Hersteller 

von künstlichem Gelenkersatz, mit denen 
das KLT zusammenarbeitet. Außerdem 
präsentieren sich führende Rehakliniken 
der Region, die auf die Wiederherstellung 
von Patienten spezialisiert sind, die ein 
Kunstgelenk bekommen haben.
 
Allein in Deutschland implantieren Ärzte 
pro Jahr etwa 240.000 künstliche Hüftge-
lenke und rund 200.000 künstliche Knie-
gelenke. Eine wesentliche Frage lautet: 
Welche Haltbarkeit ist zu erwarten? Dr. 
Matthias Hauger, Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie, beziffert 
die Haltbarkeit moderner Endoprothesen 
– je nach Fall-Lage – mit bis zu 30 Jahren. 
Dies gilt für Hüftgelenke. Knieprothesen 
bringen es Hauger zufolge auf eine Le-
bensdauer von 15 bis 20 Jahren.
 
Dr. Hauger weiß, wovon er spricht. Der 
Tuttlinger Chefarzt ist ein ebenso erfah-
rener wie profilierter Gelenkspezialist; 
seine Klinik ist bereits seit 2013 ein qua-
litätszertifiziertes Endoprothetikzentrum. 
Hier werden jährlich über 900 künstliche 
Gelenke operiert. Die Hauptoperateure 
– Hauger und seine Oberärzte – haben 
jeder weit über 1000 einschlägig Operati-
onen durchgeführt. Das gibt Patientinnen 
und Patienten maximale Sicherheit.
 
Am Endoprothetik-Informationstag wird 
Dr. Hauger selbst zwei Vorträge halten, 
zunächst um 14 Uhr über Hüftarthro-
se, dann über Kniegelenksarthrose. Um 
15.30 Uhr wird Dr. Sylvia Herbort, Che-
färztin der Klinik Limberger, zur „Rehabi-
litation nach Hüft- und Kniegelenkersatz“ 
referieren, bevor um 16 Uhr Dr. Frances-
co Scarfi, Chefarzt der Birkle-Klinik, zur 
dortigen Reha sprechen wird.
 
Die Leistungsschau zur Endoprothetik 
findet währenddessen von 13 bis 17 Uhr 
auf der Ebene 2 vor der unfallchirurgi-
schen Station statt. Die Besuchenden 
können sich hier nicht nur von den Pro-
dukten ein genaues Bild machen, son-
dern ebenso die Station unter die Lupe 
nehmen und sich bei Mitarbeitenden 
des Klinikums ihre Fragen beantworten 
lassen. Schließlich präsentieren sich im 
Rahmen der Ausstellung auch wieder 
zahlreiche Einheiten der Klinik, darunter 
OP-Teams, Chirurgen, Anästhesisten, 
Pflegekräfte, Sozialdienst, Physiothera-
peuten und Schmerzmanagement. 

Chefarzt Dr. Matthias Hauger und seine Ober-
ärzte freuen sich auf zahlreiche Besuchende 
beim Endoprothetik-Informationstag am Sonn-
tag, 9. November, von 13 bis 17 Uhr. Von links: Dr. 
Matthias Trennheuser, Dr. Dietmar Kuppel, Dr. 
Matthias Hauger, Dr. Peter Friedrich, Dr. Michael 
Weiser und Dr. Volker Dürr.  
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Kindergarten St. Marien 
Böttingen

Bilderbuchkino im Kindergarten

Am Mittwoch, den 22.10.25 waren Simo-
ne Lehr und Hildegard Speckenwirth bei 
uns im Kindergarten zu Besuch. Im Bil-
derbuchkino stellten sie die Geschichte 
„Der wunderbarste Platz auf der Welt“ 
vor. Dabei hatten die Kinder eine Menge 
Spaß und einen tollen Mittag zusammen.
Vielen Dank für das schöne Bilderbuch-
kino. 
Kurzer Hinweis: Jeden Mittwoch ist die 
Bücherei von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
geöffnet.  

Einladung zum St. Martinsfest
Liebe Gemeindemitglieder,
wir laden Sie recht herzlich am 
10.11.2025 zum gemeinsamen St. Mar-
tinsfest mit Martinsumzug und Martins-
spiel ein. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr am 

Rathaus in Böttingen. Danach findet für 
alle Gemeindemitglieder der gemeinsa-
me Umtrunk mit Kinderpunsch, Glühwein 
und Wurst im Weckle bei gutem Wetter 
im Pfarrgarten, bei schlechtem Wetter im 
Katharinenheim statt. Bitte bringen Sie 
ihre eigene Tasse mit.

Wir haben eine Abendkasse, an dieser 
können noch Essens- und Getränke-
märkle gekauft werden. Die Kindergar-
teneltern haben diese schon vorab im 
Kindergarten für die Familienmitglieder 
gekauft. 

Wir freuen uns auf ein tolles St. Martins-
fest und auf tatkräftige Untertützung bei 
unseren Liedstationen. 

Ihr Kindergartenteam + 
Kirchengemeinderat

Kindergärten und Schulen

Katholische Seelsorgeeinheit 
Oberer Heuberg
Böttingen, Bubsheim, Egesheim, 
Königsheim, Mahlstetten,  
Reichenbach 
Pfarrbüro Böttingen 
(für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: 
KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags von 15 bis 17 Uhr und 
mittwochs von 9 bis 11 Uhr 
Pastoralteam: 
P. Ankit Chaudhary,  
Tel. 07424/95835-26, Fax -29,  
E-Mail: cmfankit@gmail.com
Gemeindereferentin Sylvia Straub,  
Tel. 07429/3348,  
E-Mail: sylvia.straub@drs.de 
Vikar Pater Vergen Anthony CMF,  
Tel. 07424/95835-22, Fax -29 
E-Mail: antonyvergen@gmail.com
www.kse-oberer-heuberg.de 

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in 
der SE Oberer Heuberg
für die Kirchengemeinde  
St. Martinus Böttingen
 
von Donnerstag, 30.10.2025 bis 
Sonntag, 09.11.2025
  
"Der Tod ist kein Untergang, sondern ein 
Übergang: Vom Erdenwanderweg hinein 
in die Ewigkeit."

(Cyprian von Karthago, 
Bischof, 210 - 258)

Gottesdienstordnung in der  
SE Oberer Heuberg 
Donnerstag, 30.10.2025
in Kö: 18:30 Uhr Eucharistiefeier
 
Freitag, 31.10.2025 – Hl. Wolfgang
in Rei: 18:30 Uhr  Eucharistiefeier
 
Samstag, 01.11.2025 - Allerheiligen
in Bö: 08:30 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu: 08:30 Uhr  Eucharistiefeier
in Ma: 10:00 Uhr  Eucharistiefeier, 

  
mitgestaltet vom 
Kirchenchor, anschl. 
Gräberbesuch in 
Aggenhausen

in Eg: 10:00 Uhr  Eucharistiefeier, 
  anschl. Gräberbesuch
in Kö: 11:00 Uhr  Gräberbesuch (Beginn 
  in der Aussegnungs-
  halle)
in Bu: 14:00 Uhr  Gräberbesuch
in Bö: 14:00 Uhr  Gräberbesuch
 
Sonntag, 02.11.2025 - Allerseelen
- Kollekte für die Priesterausbildung in 
Europa – 
in Rei: 08:30 Uhr  Eucharistiefeier zu 
  Allerheiligen, anschl. 
  Gräberbesuch
in Kö: 10:15 Uhr  Eucharistiefeier zu 
  Allerheiligen
 
Dienstag, 04.11.2025
in Bu: 07:30 Uhr  Schülergottesdienst 
  als Eucharistiefeier
in Bö: 18:30 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu: keine  Eucharistiefeier am 
  Abend

Mittwoch, 05.11.2025
in Ma: 10:00 Uhr  Eucharistiefeier
in Eg: 18:30 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu: 19:30 Uhr  Gemeinsame KGR-

Sitzung der Seelsor-
geeinheit im Pfarrge-
meindesaal

 
Donnerstag, 06.11.2025
in Bö:  07:45 Uhr  Schülergottesdienst
in Kö: 18:30 Uhr  Schülergottesdienst
in Bu: 19:00 Uhr  KGR-Sitzung
 
Freitag, 07.11.2025
in Rei: 09:15  Schülergottesdienst in 
  der Schule
in Rei: 18:30 Uhr  Eucharistiefeier
 
Samstag, 08.11.2025
- Martinusmantel-Kollekte in den Vor-
abendgottesdiensten -
in Ma: 15:00 Uhr  Wortgottesfeier zum 
  50er-Fest
in Bö: 18:30 Uhr  Eucharistiefeier zum 

Patrozinium (Jahr-
tag für +Degenhart 
Huber und verstor-
bene Angehörige; für 
+Veronika Stier und 
verstorbene Ange-
hörige; für +Luise 
und Franz Villing und 
verstorbene Angehö-
rige), mitgestaltet vom 
Kirchenchor, anschl. 
Cäcilienfeier

in Bu: 18:30 Uhr  Eucharistiefeier
 
Sonntag, 09.11.2025 –  
Weihe der Lateranbasilika
- Martinusmantel-Kollekte -
in Ma: 08:30 Uhr Eucharistiefeier

Kirchliche Nachrichten
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in Rei: 08:30 Uhr  Eucharistiefeier
in Kö: 10:00 Uhr  Eucharistiefeier
in Eg: 10:00 Uhr  Eucharistiefeier
in Eg: 11:15 Uhr  Taufe von Lina Keller
in Kö: 18:30 Uhr  Ökumenischer 
  Taizé-Gottesdienst
 
Beerdigungsdienst
26.10. – 01.11.2025: 
Vikar Pater Vergen Anthony CMF 
(Dreifaltigkeitsberg, Tel. 07424/95835-22)
03.11. – 08.11.2025: 
Gemeindereferentin Sylvia Straub 
(Tel. 07429/3348, privat 07429/916 1281)
10.11. – 15.11.2025: 
Vikar Pater Vergen Anthony CMF 
(Dreifaltigkeitsberg, Tel. 07424/95835-22)
 
Rosenkranzgebet 
In Böttingen: jeden Abend um 18:00 Uhr
 
Bücherei 
Die Bücherei in Böttingen ist mittwochs 
von 18:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.
 
Krankenkommunion
...in Böttingen am Montag, 03.11.2025.
Wer die Krankenkommunion empfangen 
möchte, aber noch nicht auf der Liste auf-
genommen ist, kann sich gerne auf dem 
Pfarrbüro oder bei Roberta Schöttle, Tel. 
2258, melden!

 
Nachruf 

Schmerzlich müssen wir Abschied 
nehmen von unserem langjährigen 

Sänger 

Manfred Locher 

Über 50 Jahre war er ein engagiertes 
Mitglied in unserem Kirchenchor
und eine große Stütze im Tenor.

 
Lieber Manfred, du warst bei uns mit 
Leib und Seele dabei und bist auch 
nach deinem Wegzug von Böttingen 

weiterhin
in die Chorprobe und zu unseren 

Auftritten gekommen.
Es war dir sehr wichtig und lag dir 

sehr am Herzen.
 

Leider mussten wir dich an unserer 
Cäcilienfeier im November 2024 aus 

gesundheitlichen Gründen 
verabschieden.

 
Lieber Manfred, wir danken dir für 

deine Treue zu unserem Chor. 
Mögest du nun im großen himmli-
schen Chor deine Stimme zur Ehre 

Gottes erheben.
 

Die Sängerinnen und Sänger des 
Kirchenchores Böttingen

 

Adventsmarkt am Freitag, 28.11.2025 
in Böttingen
Wir planen wieder einen Adventsmarkt im 
Pfarrgarten in Böttingen am Freitag vor 
dem ersten Adventssonntag, 28.11.2025, 
ab 16 Uhr.

Fürs leibliche Wohl sorgt der Kirchen-
gemeinderat – jedoch lebt ein Advents-
markt nicht nur vom Duft nach Glühwein 
und Waffeln... deswegen suchen wir Ho-
bbykünstler, Hobbybastler, Schulklassen, 
Kindergartengruppen,..., die in unserem 
adventlichen Ambiente im Pfarrgarten 
bei jedem Wetter ihre Waren anbieten 
möchten.
Wir stellen die Marktstände kostenlos zur 
Verfügung.
Bei Interesse bitte auf dem Pfarrbüro 
Böttingen (Tel. 2385 oder kathpfarrbu-
ero.boettingen@drs.de) melden.
 
Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?
Nein, noch nicht ganz – aber es ist höchs-
te Zeit, um das Krippenspiel für Heilig-
abend zu organisieren. Ohne Erwachse-
ne, die die Vorbereitung mit in die Hand 
nehmen, können wir kein Krippenspiel 
vorbereiten.
Zeitaufwand? Ein Treffen, um das Krip-
penspiel zu besprechen. 5 bis 6 Proben 
von ca. 1,5 Stunden.
Bist du dabei, dann melde dich bis Don-
nerstag, 06.11.2025 bei Sylvia Straub Tel. 
3348 oder per mail sylvia.straub@drs.de.
 
Sammelaktion Kerzenreste endet
Wir haben in den letzten Jahren Kerzen-
reste gesammelt und sie an Familie Gei-
ger aus Schömberg weitergegeben, die 
diese zugunsten der des Fördervereins 
für krebskranke Kinder Tübingen e.V. zu 
neuen Kerzen verarbeitet und verkauft 
haben.
Aufgrund ihres Alters beendet Familie 
Geiger dieses Ehrenamt. Damit endet 
auch unsere Kerzenreste-Sammelaktion.
 
Babycafé in Wehingen mit „ Kessen“ 
Inhalten
Das Babycafé in Wehingen, organisiert 
von der Katholischen Erwachsenenbil-
dung, findet am Donnerstag, 06.11.2025 
von 9.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrer-Hor-
nung-Heim in der Steinstr. 3 unter Leitung 
von Familienbegleiterin Astrid Weber 
statt. Themen wie Ernährung, Stillpro-
bleme und Schlafgewohnheiten stehen 
im Mittelpunkt. Bei diesem Treffen wird 
Kess-Trainerin und Eltern-Coach Jessi-
ca Klaiber zusätzlich Impulse aus dem 
Kess-Erziehungskurs einbringen. Mütter 
mit Babys und interessierte Schwangere 
sind willkommen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos und erfordert keine Anmeldung. 
Nähere Infos unter 0160/5012776 oder 
bei www.keb-tuttlingen.de.
 
„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - 
die kirche“ Nov. 2025
UKW Tuttlingen 107.6 und im Kabel; 
App, Internetradio und Infos: http://
www.radio-neckarburg.de/www.anten-
ne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuel-
len News begleiten Sie die Kirchen der 
Region durch den Tag: "Moment mal" - 
ein Moment zum Nachdenken und Auftan-
ken, täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr.
"Typisch himmlisch – das etwas ande-
re Magazin" - mit interessanten Gästen, 

News und frischer Musik, sonn- und fei-
ertags von 8 – 10 Uhr:
01.11. „Zurück ins Leben - wenn ein Kind 
stirbt“ mit der Trauerberatung Unter dem 
Regenbogen
02.11. „Der Traum eines Weltethos“ - eine 
Begegnung mit der Künstlerin Eva Bur 
am Orde
09.11. „Schutzhafen“ - ein Projekt gegen 
Häusliche Gewalt im Zollernalbkreis
16.11. „Ohne Kirche fehlt was“ - Kirchen-
wahl der Evangelischen Landeskirchen in 
Baden und Württemberg
23.11. „Für die Menschen da“ - im Ge-
spräch mit der Dekanatsbeauftragten Fa-
milienpastoral Beate Graf-Obermeier
30.11. „Mit allen Sinnen feiern“ - Advent 
in der Stiftung St. Franziskus

Evangelische 
Kirchengemeinde Rietheim
Pfarramt Rietheim  
Pfarrer Armin Leibold 
Rathausplatz 1, 
78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, 
www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 

Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch 
Pfarramtssekretärin Katharina Anselmi 
am Dienstag von 9-11 Uhr 
und am Freitag von 9-11 Uhr.  
Tel. 07424-2548, 
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 
www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 

Über unsere Homepage bekommen Sie 
immer die aktuellen Informationen. 

Wochenübersicht
Sonntag, 02. November
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit 
Pfarrerin Karle

Dienstag, 04. November
10 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindesaal
15-17 Uhr Gemeindebücherei

Mittwoch, 05. November
19 Uhr Männerkreis bei Helmut Sobko, 
Bohlstr. 26 in Mahlstetten

Donnerstag, 06. November
16-18 Uhr Gemeindebücherei

Sonntag, 09. November
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit 
Pfarrerin Liebmann



Amtsblatt der Gemeinde BÖTTINGEN Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 9

Schützenverein
Böttingen

Standaufsicht:
diese Woche: Günter Heierth
nächste Woche: Christoph Heierth
Axel Grimm, 1. Schießleiter

Schützenhaus Böttingen -  
Erfahrener Koch Arvit startet 
durch
Das Schützenhaus Böttingen wird im 
Oktober einen Neustart hinlegen. Der 
neue, erfahrene Pächter und Koch, Arvit 
Istrefi ist mit seiner Familie zwischen-
zeitlich in Böttingen angekommen und 
schwingt nun ab sofort selbst den Koch-
löffel. Mit seinem Team bietet er eine viel-
seitige Küche. Neben italienischen Klassi-
kern, wie Antipasti und Pasta, finden sich 
auf der Speisekarte auch beliebte Gerich-
te aus der deutschen Küche. Die Gäste 
dürfen besonders gespannt sein.
Ab dem 07. November werden außerdem 
frische Pizzas aus dem neuen Ofen 
auf der Speisekarte stehen. Geöffnet ist 
das Lokal ganztägig mit wechselndem 
Mittagstisch von Dienstag bis Sonn-
tag. Arvit und sein Team freuen sich 
auf zahlreiche Gäste um Sie kulinarisch 
verwöhnen zu dürfen. Alle Gerichte zum 
Abholen werden zu einem reduzierten 
Preis angeboten. Das Schützenhaus ist 
telefonisch erreichbar unter:
07429 / 9329 655 oder 0162 / 3343 962 
(auch WhatsApp), Speisekarten und 
News auf Instagram unter: Schützenhaus 
Böttingen
Das Schützenhaus Böttingen – Arvit mit 
Team

Schwäbischer Albverein - 
Ortsgruppe Böttingen

Kürbis- und Rübenschnitzen der 
Familiengruppe
Am vergangenen Samstagnachmittag 
trafen sich viele Familien zum gemein-
samen Kürbis- und Rübenschnitzen am 
Skilift. Pünktlich zum Start der Aktion 
ließ sich auch die Sonne blicken und 
bescherte den eifrigen Schnitzern einen 
schönen Nachmittag mit heißem Apfel-
punsch, leckerem Stockbrot und frischen 
Popcorn vom Grillfeuer.
Der Albverein bedankt sich herzlich bei 
der Skizunft für die kostenlose Nutzung 
des Geländes und der Infrastruktur und 
den vielen Helfern aus der Gruppe, die 
mit angepackt haben.
Dies war die letzte Familienaktion in die-
sem Jahr. Auch in 2026 haben wir wieder 
einige tolle Veranstaltungen geplant und 
freuen uns schon jetzt auf euch.

Skizunft 
Böttingen
Neue Saison, neuer  
Kommunikationskanal 
Am Samstag haben wir den Skihang fit 
gemacht für die kommende Wintersai-

son. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Helferinnen und Helfer, die trotz trübem 
und nassem Wetter im Einsatz waren!
 
Damit ihr künftig immer topaktuell über 
Liftbetrieb, Skikurse und Veranstaltun-
gen informiert seid, haben wir ab sofort 
einen WhatsApp-Kanal. So verpasst ihr 
keine Termine mehr. Scannt einfach den 
QR-Code und folgt!
 
Im Zuge dieser Umstellung werden wir 
das Versenden des Newsletters in Bezug 
auf Themen rund um Schnee einstellen. 
Auf Instagram und Facebook, hier im 
Gemeindeblatt und auf unserer Website 
bleiben wir wie gewohnt aktiv.
 
Wir freuen uns auf den Winter und hoffen, 
ihr auch! 
Eure Skizunft Böttingen und das 
Skilift-Team

Vereine und Organisationen

ERZABTEI BEURON
Benefizkonzert des Kreisverbands- 
Jugendorchesters Sigmaringen

Am Sonntag, 2. November 2025 findet 
um 17:00 Uhr in der Abteikirche Beuron ein 
festliches Konzert des Kreisverbands-Ju-
gendorchesters Sigmaringen unter der 
Leitung von Herrn Dr. Ralph Uhl statt.
Es werden u. a. Werke von Johann Se-
bastian Bach, Richard Wagner, Joe Hi-
saishi und Johan de Meij die Klosterkir-
che mit herrlichen Klängen erfüllen.

 
Kartenvorverkauf: € 10,00
Klosterbuchhandlung Beuron - 
Telefon 07466/17-157   
oder an der Abendkasse
(keine Platzreservierung, Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren sind frei)

Auf Ihr Kommen freut sich der
Verein der Freunde der Erzabtei St. Mar-
tin zu Beuron e. V.
 

Arbeitsgemeinschaft Ski-
wanderwege Heuberg e.V.
Vorsitzender: Bürgermeister André Kielack,
Hauptstraße 47, 78559 Gosheim
Tel. 0 74 26/96 12-0 Fax 0 74 26/96 12-20
Email: info@gosheim.de
Internet: www.skiwanderwege-heuberg.de

E i n l a d u n g
zur ordentlichen Jahreshauptversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft Skiwan-
derwege Heuberg e.V.
am Donnerstag, 27. November 2025, 
um 19.00 Uhr
im Kirchbühl 4, 78601 Mahlstetten

Tagesordnung:

1.  Begrüßung
2.  Bericht des 1. Vorsitzenden
3.  Finanz- und Kassenbericht des 
 Geschäftsführers
4.  Entlastung
5.  Wahlen
6.  Bekanntgaben
7.  Anfragen und Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind satzungs-
gemäß schriftlich mit Begründung bis 
spätestens 13. November 2025 an den 1. 
Vorsitzenden, André Kielack, Hauptstra-
ße 47, 78559 Gosheim, zu richten.

gez.

André Kielack
1. Vorsitzender

Veranstaltungen und Termine
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Ein winterlicher Tagesausflug 
zur Insel Mainau:  
Christmas Garden erleben
Das Deutsche Rote Kreuz lädt im Rah-
men des Angebots „Betreutes Reisen“ 
zu einer besonderen Tagesfahrt für ältere 
Menschen ein, die gerne in Gemeinschaft 
unterwegs sind – sicher, komfortabel und 
liebevoll begleitet.

Am Montag, den 08. Dezember 2025, 
besuchen wir den stimmungsvollen 
Christmas Garden auf der Insel Mainau. 
Inmitten der winterlichen Parklandschaft 
erwartet Sie eine zauberhafte Welt aus 
Licht und Atmosphäre – mit kunstvollen 
Installationen, funkelnden Wegen und 
festlicher Musik.

Ein Ausflug, der die Vorfreude auf Weih-
nachten weckt und in schöner Gesell-
schaft genossen werden kann.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
http://www.drk-tut.de, telefonisch unter 
07424/501019 oder per E-Mail an 
msd@drk-tut.de.

Gut zu wissen
So beantragen Sie Ihre Rente
Fragen und Antworten zum 
Rentenantrag
Wer in den Ruhestand gehen möchte, 
muss rechtzeitig einen Rentenantrag 
stellen. Viele Menschen fragen sich: Wie 
funktioniert das eigentlich? Die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg 
(DRV BW) erklärt Ihnen Schritt für Schritt, 
wie Sie Ihre Altersrente beantragen und 
welche Unterlagen Sie benötigen.

Wann sollte ich die Rente beantragen?
Um die Rente rechtzeitig zu beantragen 
und nahtlos in den Ruhestand übergehen 
zu können, empfiehlt es sich, den Ren-
tenantrag etwa drei bis maximal sechs 
Monate vor dem gewünschten Rentenbe-
ginn zu stellen.

Welche Unterlagen brauche ich für die 
Antragstellung?
Folgende Informationen brauchen Ver-
sicherte für ihren Rentenantrag bei der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV):

• Versicherungsnummer
• Personaldokument (Personalausweis, 

Reisepass, Geburtsurkunde)
• Bei Antragstellung durch eine dritte 

Person: Vollmacht oder Betreuungsur-
kunde

• Angaben zur Bankverbindung (IBAN)
• Versichertennummer und Anschrift der 

Kranken- und Pflegeversicherung
• Geburtsurkunden der Kinder – auch 

bei Vätern wichtig für die Beiträge zur 
Pflegeversicherung

• ggf. Schwerbehindertenausweis, Fest-
stellungsbescheid

• Steueridentifikationsnummer
• Wenn Sozialleistung bezogen werden: 

Letzter Bescheid der ausstellenden 
Behörde

• Wenn die Person in Altersteilzeit ist: Al-
tersteilzeitvertrag.

• Versicherungsunterlagen für noch 
fehlende Zeiten, z. B. Nachweise über 
Ausbildungszeiten

• Aktueller Versicherungsverlauf der Ren-
tenversicherung (sofern vorhanden).

Informationen zu den verschiedenen Al-
tersrenten (Anspruchsvoraussetzungen, 
Rentenbeginn, Abschläge) finden Versi-
cherte in ihrer letzten Rentenauskunft.

Wo beantrage ich die Rente?
Der Antrag auf Versichertenrente (R0100) 
kann bequem online über die DRV On-
line-Services unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de/eantrag-R0100 ge-
stellt werden.

Kann ich mich frühzeitig auf den Ren-
tenantrag vorbereiten?
Ja. Ein vollständiges Versicherungskonto 
ist die Grundlage dafür, dass die spätere 
Rente in richtiger Höhe gezahlt werden 
kann. Eine Kontenklärung hilft dabei, die 
vorhandenen Daten zu prüfen und ge-

gebenenfalls Lücken im Versicherungs-
konto zu schließen. Den Antrag auf Kon-
tenklärung (V0100) können Sie digital 
stellen unter www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/eantrag-V0100

Einen guten ersten Überblick über Ren-
tenbeginn, -höhe oder Hinzuverdienst-
möglichkeiten bieten die Online-Rechner 
der DRV unter www.deutsche-rentenver-
sicherung.de/onlinerechner
Zudem können sich Versicherte vorab in 
ihrer Kommune über die ehrenamtlichen 
Versichertenberaterinnen und -berater 
oder in den Beratungsstellen der DRV 
BW informieren. Details dazu unter www.
drv-bw.de/kontakt

Wer rechnet die Rente aus?
Die DRV ist für die Berechnung der Rente 
zuständig. Sie ermittelt die Höhe der in-
dividuellen Altersrente und verschickt 
jährlich eine Renteninformation an ihre 
Versicherten. Diese enthält die wichtigs-
ten Informationen zu den individuellen 
Rentenansprüchen bereit, die sich aus 
der jeweiligen aktuell erfassten Erwerbs-
biografie ergeben.

Übrigens: Das Finanzamt erhält auto-
matisch die Daten zu Beginn und Ren-
tenhöhe. Denn ein Teil der Rente ist 
steuerpflichtig – abhängig vom Jahr des 
Rentenbeginns. Genauere Auskünfte 
geben Finanzbehörden, Lohnsteuerhilfe-
vereine oder Steuerberater.

Broschüren zum Thema
Mehr Informationen enthalten die kos-
tenfreien Broschüren „Ihr Rentenantrag: 
So geht`s“ auf www.deutsche-rentenver-
sicherung.de/broschuere-rentenantrag 
„Altersrente: Unbegrenzt hinzuverdienen“ 
unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/broschuere-altersrente-hinzuverdienst 
„Kontenklärung: Fragen und Antworten“ 
unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/broschuere-kontenklaerung „Versi-
cherte und Rentner Info zum Steuerrecht“ 
unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/broschuere-steuerrecht

Interessantes und Wissenswertes


